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Der Magistrat 

 
Dezernat für Soziales, Bildung 
und Wohnen  
 
Stadträtin Dr. Patricia Becher 
 

 

 
    aktualisiert im Februar 2026 

 
 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 7. Februar 2024, Frage Nr. 185 
gestellt durch den Stadtverordneten Alexander Winkelmann (FDP) 

Frage: 

 
Am 31.01.2024 wurde bekannt, dass sich fast alle Bundesländer auf gemeinsame Standards 
für ein Vergabeverfahren zur Bezahlkarte für Flüchtlinge geeinigt haben. Dieses Verfahren soll 
bis Sommer 2024 abgeschlossen sein. 
Die Bezahlkarte soll unter anderem Pull-Faktoren reduzieren, weil es dann nicht mehr möglich 
sein wird, Geld aus staatlicher Unterstützung an Angehörige und Freunde im Herkunftsland 
oder an Schlepper zu überweisen. Die Einführung der Bezahlkarte wird auch von vielen Flücht-
lingen selbst begrüßt. Eine Umsetzung ist daher auch in Wiesbaden möglichst zeitnah gebo-
ten. 
 
Ich frage daher den Magistrat:  

1. Wann ist mit der Einführung einer solchen Bezahlkarte in Wiesbaden zu rechnen?  
2. Welche Maßnahmen wurden bereits zur Vorbereitung der Einführung einer Bezahl-

karte durch den Magistrat getroffen?   

 

 

Die Frage des Stadtverordneten Winkelmann beantworte ich wie folgt: 

 
Zu 1.:  
 
Mit Schreiben vom 26. März 2025 an alle Leistungsbehörden (für die Ausführung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes) in Hessen hat das Hessisches Ministerium für Arbeit, 
Integration, Jugend und Soziales (HMSI) klargestellt, dass eine Fristverlängerung bis zum 
Vorliegen der Fachverfahrensanbindung ausdrücklich möglich sei – vorausgesetzt, dass die 
Bezahlkarte ohne diese Anbindung nicht sinnvoll eingeführt werden könnte. Dies trifft auf die 
Landeshauptstadt Wiesbaden (LHW) uneingeschränkt zu. 
 
Die landesseitige Beauftragung des Fachverfahrensanbieters erfolgte im Dezember 2025. 
Mit dieser Beauftragung wurde den Leistungsbehörden automatisch eine Fristverlängerung 
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zur Umsetzung bis zum 31.01.2026 eingeräumt. Die Umsetzung in der Leistungsbehörde 
läuft nun. 
 
Zu 2.:  
 
Die Einführung der Bezahlkarte bedingte im zuständigen Fachbereich umfangreiche Anpas-
sungserfordernisse mit Blick auf die rechtlichen Fachverfahren und hinsichtlich der Einbin-
dung in die Systemlandschaft der LHW. 
 
Hierbei traten insbesondere Verzögerungen auf, welche unter anderem aus der noch nicht 
erfolgten Bereitstellung der Fachverfahrensanbindung resultieren. 
 
Die Einführung der Bezahlkarte konnte erst zu einem Zeitpunkt erfolgen, der eine fachlich 
saubere, technisch stabile und rechtlich belastbare Umsetzung gewährleistet. 
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Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 21. März 2024, Frage Nr. 195 
gestellt durch den Stadtverordneten Weck (CDU) 

Frage: 

Hortplätze 
 
Horte ergänzen die schulische Bildung und Betreuung und sind grundsätzlich rechtsan-
spruchserfüllend. Ab 2026 wird der Rechtsanspruch auf Ganztag für Kinder im Grundschulal-
ter schrittweise eingeführt, was Auswirkungen auf die Hortplätze haben könnte. 
 
Ich frage den Magistrat, 
 

1.  wie viele Hortplätze gibt es aktuell in Wiesbaden? 

2.  sind neue Hortplätze geplant? 

3.  gibt es aktuell Pläne, Hortplätze zu reduzieren und wenn ja, warum? 

4.  gibt es Erkenntnisse über die Wünsche von Eltern, explizit Hortplätze (statt reine Ü3-
oder Ü6-Angebote) zu nutzen? 

 

 

Die Fragen des Stadtverordneten André Weck beantworte ich wie folgt: 

 
Zu 1.)  
 
Derzeit werden insgesamt 455 Hortplätze angeboten.  
Davon werden in städtischen Kindertagesstätten 125 Plätze und bei Freien Trägern 330 
Plätze angeboten.  
 



- 2 - 
 

/3 

Von diesen 330 Plätzen bei Freien Trägern wiederum werden 140 Hortplätze von einem pri-
vaten Anbieter als ergänzendes Angebot an dessen Privatschulen vorgehalten und sind da-
mit nicht an eine öffentliche Schule angebunden. 
 
Zu 2.)  
 
In Wiesbaden wurde bereits im Jahr 2011 der Beschluss  
(SV 11-V-08-0005, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0363 vom 1. Septem-
ber 2011) gefasst, perspektivisch die Hortangebote an die Grundschulen zu überführen. Da-
her sind keine neuen Hortplätze vorgesehen.  
 
Zu 3.)  
 
Bereits 2011 wurde beschlossen, die Hortangebote perspektivisch an die Grundschulen zu 
überführen, um eine integrative Betreuung zu ermöglichen. Dieser strategische Schritt wurde 
größtenteils erfolgreich umgesetzt, wobei die verbleibenden Hortplätze sukzessive an die 
Grundschulen überführt werden.  
Die nächsten Standorte, an denen Hortplätze an die Grundschulen überführt werden, sind für 
den 1. August 2026 vorgesehen. 

Dieser Prozess stellt dabei nicht einfach eine Reduzierung dar, sondern muss auch im Sinne 
der Umverteilung von Ressourcen betrachtet werden. Dabei werden Hortplätze dort abge-
baut, wo ausreichend räumliche und personelle Kapazitäten für die Betreuung an den Grund-
schulen geschaffen wurden. Dies dient auch der Verbesserung der Betreuungs- und Bil-
dungsqualität für Grundschulkinder. 

Jedes Kind, das zum Zeitpunkt der Hortüberführung einen Platz im Hort hat, wird garantiert 
auch einen Platz in der Schulkinderbetreuung erhalten. Diese Gewährleistung ist essenziell 
für die Akzeptanz des Überführungsprozesses durch Eltern und Betreuungseinrichtungen. 
 
Zum 1. August 2026 werden folgende Hortplätze überführt: 
 

Einrichtungen mit Hortplätzen Plätze Schule 

Kita Amöneburg e.V.  21 Gustav-Streesemann-Schule 

Die Rübe e.V. 20 verschiedene 

Städt Kita Karl-Arnold-Straße ca. 10 
(Jahrgang 
1. Klasse)  
 

Grundschule Schelmengraben 

Die Planung für die Überführungen zum 1. August 2026 findet derzeit in enger Zusammenar-
beit zwischen den Fachabteilungen Kindertagesstätten und Kindertagespflege bzw. Grund-
schulkinderbetreuung und Ganztägige Angebote statt. Die Eltern wurden in dem Prozess um-
fassend informiert und haben eine Versorgungsgarantie an der jeweiligen Grundschulbetreu-
ung erhalten. 

Zu 4.)  
 
Jede Hortüberführung stellt einen bedeutsamen Schritt für die betroffenen Familien dar. Da-
her wird dieser Prozess durch die beiden Fachabteilungen Kindertagesstätten und 
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Kindertagespflege sowie Grundschulkinderbetreuung und Ganztägige Angebote eng beglei-
tet und in Elternabenden ausführlich erörtert, um die Hintergründe und Abläufe transparent 
zu machen. 

In diesen Gesprächen wird deutlich, dass Eltern die Horte als pädagogische Angebote sehr 
schätzen. Gleichzeitig wird jedoch auch klar, dass Eltern eine kontinuierliche und verlässliche 
Betreuung ihrer Kinder in allen Lebensbereichen bis zum Ende der Grundschulzeit benöti-
gen. Dieser Aspekt ist für mich von zentraler Bedeutung.  

Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Betreuungsangebote den Bedürfnissen der Familien 
gerecht werden und eine qualitativ hochwertige und kontinuierliche Betreuung zu gewährleis-
ten.  

Die Fachabteilungen werden weiterhin eng mit den Eltern zusammenarbeiten, um sicherzu-
stellen, dass ihre Anliegen angemessen berücksichtigt werden und der Übergangsprozess so 
reibungslos wie möglich verläuft. 
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 24. September 2024 

 
 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 16.September 2024, Frage Nr. 209 
gestellt durch den Stadtverordneten Dr. Klaus-Dieter Lork (AfD-Fraktion) 

 
Frage: 

Begründung: 

Im Wiesbadener Kurier von 21. Juni 2024 findet sich ein Artikel mit dem Titel „Staatstheater 

erhält miese Noten für Verwaltung“. In diesem geht es um einen KPMG-Bericht, der u.a.  auf 

der Grundlage von Gesprächen mit Mitarbeitern, dem Direktor sowie den damals noch gar 

nicht im Amt befindlichen neuen Intendantinnen entstanden sei. Der Einzige, mit dem man 

nicht gesprochen habe, sei Herr Laufenberg, einer der beiden Hauptverantwortlichen. 

 

In diesem Zusammenhang frage ich den Magistrat: 

Ist es zutreffend, dass die Untersuchung durchgeführt wurde, ohne mit Herrn Laufenberg zu 

sprechen? Falls ja, wie konnte man ohne die Anhörung des zweiten Hauptverantwortlichen 

belastbare Ergebnisse erwarten? 

 

Die Frage des Stadtverordneten beantworte ich wie folgt: 

Die KPMG wurde von Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, in Abstimmung 

mit der Landeshauptstadt Wiesbaden, mit einer Organisationsuntersuchung der 

Geschäftsprozesse in der Verwaltung und Restrukturierung der Haushaltsführung am 

Hessischen Staatstheater Wiesbaden beauftragt. Im Rahmen des Auftrags sollte die KPMG 

ein besonderes Augenmerk auf die Haushaltsführung legen. Zielsetzung des Projektes war 

es, die Situation im Staatstheater Wiesbaden zu beruhigen und eine größere Einigkeit und 

verbesserte Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen des Theaters 

herbeizuführen. Gleichzeitig sollte das Vertrauen in die Qualität der Verwaltungsarbeit, 
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insbesondere die Qualität der Planung und Finanzberichterstattung, gestärkt werden – 

sowohl seitens der neuen Intendanz als auch der Träger. Der Auftrag war von vorneherein 

auf die Zukunft ausgerichtet und sollte nicht die zurückliegenden bzw. zum Zeitpunkt des 

Auftrags bestehenden Konflikte zwischen dem Intendanten Laufenberg und dem 

Geschäftsführenden Direktor aufarbeiten. Diese Problematik wurde in einem separaten 

Mediationsverfahren, das nicht der KPMG oblag, bearbeitet. 

Von Seiten der KPMG wurden Gespräche mit allen künstlerischen, technischen und 

administrativen Sparten- bzw. Abteilungsleitungen des Hauses geführt. Des Weiteren führte 

die KPMG auch Gespräche mit den verantwortlichen Personen des Kulturamtes und des 

Ministeriums. Insofern konnten sämtliche bestehenden Defizite und Problemlagen 

hinsichtlich der Kommunikation und Prozessabläufe angesprochen und analysiert werden. 

Darüber hinaus schied Uwe Eric Laufenberg bereits Mitte Januar, also noch während der 

Phase der Ist-Aufnahme dieses Projektauftrags, aus seiner Funktion als Intendant aus.   

 
Dr. Hendrik Schmehl 
 

 

































































 

 

 Gustav-Stresemann-Ring 15  
65189 Wiesbaden 
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über 
Herrn Oberbürgermeister  
Gert-Uwe Mende 
 
über 
Magistrat 
 
und 
Herrn Stadtverordnetenvorsteher  
Dr. Gerhard Obermayr 
 
an die Volt-Fraktion 
 
 

  
 

Der Magistrat 

 
Dezernat für 
Integration und Recht,  
Gesundheit und Tierschutz  
 
Stadträtin Milena Löbcke 

 
 
 

          

  

 
     01. April 2025 

 
 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 2. April 2025, Frage Nr. 245 
gestellt durch Herrn Stadtverordneten Achim Sprengard (Volt) 

Frage: 

1. Wie viele Masernfälle gab es 2023/2024/2025 (nach Alter) in Wiesbaden? 
2. Wurden Kinder in Kitas aufgrund fehlender Impfungen/Immunitätsbestätigungen abge-
wiesen? Wie viele? 
3. Wie wird die Impfpflicht bei Kindern kontrolliert, die nach Aufnahme 1 Jahr alt werden? 
4. Wie viele Schulkinder wurden aufgrund fehlender Nachweise dem Gesundheitsamt ge-
meldet? Wie viele Bußgelder wurden in welcher Höhe verhängt?   
 

 

Die Frage des Stadtverordneten beantworte ich wie folgt: 

zu 1.  
Im o.g. Zeitraum kam es zu keiner labordiagnostisch bestätigten Maserninfektion im Stadtge-
biet der Landeshauptstadt Wiesbaden. 
 
zu 2.  
Mit Inkrafttreten des Masernschutzgesetzes im März 2020 müssen Kinder in Kindertagesstät-
ten vor Aufnahme einen Nachweis über die von der STIKO empfohlenen Impfungen gegen 
Masern erbringen oder ein ärztliches Zeugnis über eine ausreichende Immunität gegen Ma-
sern vorweisen. Kinder im Alter von 12 bis 23 Monaten müssen 1 Masern-Impfstoffdosis erhal-
ten haben und Kinder ≥ 24 Monate mindestens 2 Impfstoffdosen. Alternativ kann unabhängig 
vom Alter ein ärztliches Zeugnis über eine ausreichende Immunität gegen Masern bzw. eine 
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medizinische Kontraindikation gegen eine Masernschutzimpfung vorgelegt werden. Bei Nicht-
vorlage eines entsprechenden Nachweises können die Kinder vom Besuch der Kindertages-
stätte ausgeschlossen werden.  
 
Die jeweilige Einrichtungsleitung ist verantwortlich für die Überprüfung und Sicherstellung der 
Einhaltung des Masernschutzgesetzes innerhalb ihrer Einrichtung. Gemäß § 20 Abs. 9 IfSG 
müssen die erforderlichen Nachweise vor der Aufnahme eines Kindes vorgelegt werden. Bei 
Zweifel an der inhaltlichen Richtigkeit oder Echtheit des vorgelegten Nachweises hat die Ein-
richtungsleitung unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt zu kontaktieren. Einrichtungs-
leitungen, die entgegen den gesetzlichen Bestimmungen Kinder ohne entsprechende Nach-
weise aufnehmen, können mit einem Bußgeld von bis zu 2.500 EUR belegt werden. 
 
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ist eine Aufnahme von Kindern ohne die erforderlichen 
Nachweise nicht zulässig. Eine Meldung an das Gesundheitsamt ist in diesen Fällen nicht er-
forderlich, da die Verantwortung für die Kontrolle bei der Einrichtungsleitung liegt. Amt 53 ste-
hen daher keine belastbaren Zahlen zur Verfügung. 
 
Bei Amt 53 sind seit Umsetzung des Masernschutzgesetztes aufgrund von Meldungen der 
Einrichtungsleitungen lediglich zwei konkrete Fälle hinterlegt, in denen die Erziehungsberech-
tigten ihre Kinder aufgrund fehlender Nachweise aus der Kindertagesstätte abgemeldet ha-
ben.  
 
zu 3.  
Bei einer bevorstehenden Aufnahme in eine Kindertagesstätte empfiehlt die STIKO eine 1. 
MMR-Impfung bereits ab einem Alter von 9 Monaten. 
 
Die jeweilige Leitung ist für die Kontrolle der Einhaltung des Masernschutzgesetzes in ihrer 
Einrichtung zuständig. Wird ein Kind vor Vollendung des ersten Lebensjahres in die Einrich-
tung aufgenommen und liegt kein Nachweis über die erforderliche Masernimpfung vor, sind 
die Erziehungsberechtigten verpflichtet, diesen Nachweis spätestens mit Erreichen des ersten 
Lebensjahres vorzulegen. Erfolgt die Vorlage nicht, kann die Einrichtungsleitung von ihrem 
Hausrecht Gebrauch machen und dem Kind den Zutritt zur Einrichtung verwehren. 
 
zu 4.  
Mit Stand zum 24.03.2025 wurden Amt 53 insgesamt 3.327 Schulkinder mit fehlenden Nach-
weisen gemeldet. In diesem Zusammenhang wurden 726 Bußgelder erlassen, wovon 500 auf-
grund nachgereichter Nachweise wieder zurückgenommen werden konnten. Die Höhe des 
Bußgeldes beträgt 228,50 € inkl. Gebühren und Auslagen.  
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Dezernat I  

Der Magistrat 
 
 
Dezernat für Finanzen, Schule und 
Kultur 
 
Stadtrat Dr. Hendrik Schmehl 
 
 
 
 
 
18. August 2025    

 
Mündliche Frage der CDU-Rathausfraktion gemäß § 48 der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung, Frage 254 der Stadtverordneten Frau Claudia Dreyer 
 
Frage:  
 
Cybermobbing an Schulen 
 
Etwa jeder sechste Jugendliche in Deutschland ist schon mal im Internet gemobbt worden. 
Jeder zweite Teenager (53 Prozent) gab an, jemanden zu kennen, der schon mal persönlich 
von Cybermobbing betroffen war. Dies geht aus einem aktuellen Bericht des Wiesbadener 
Kuriers vom 23. März 2025 hervor.  
 
Ich frage den Magistrat,  
 

1. ob ihm Meldungen oder Informationen über Cybermobbing an Wiesbadener Schulen 
vorliegen, 

2. wenn ja, ob diese quantifiziert werden können, und 
3. wie der Magistrat mit ihm zugetragenen Meldungen oder Informationen umgeht? 

 
 
Die Frage der Stadtverordneten Frau Claudia Dreyer beantworte ich wie folgt: 
 
Ich hatte Ihre Fragen an das Staatliche Schulamt für den Rheingau-Taunus-Kreis und die 
Landeshauptstadt Wiesbaden weitergeleitet. Die Antwort des Staatlichen Schulamtes ent-
nehmen Sie bitte der Anlage zu diesem Schreiben. 
 

 
 
Dr. Hendrik Schmehl 
 
Anlagen 

- Antwort des Staatlichen Schulamtes 
- Kleine Anfrage 21/651 
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Der Magistrat 

 
Dezernat für Soziales, Bildung 
und Wohnen  
 
Stadträtin Dr. Patricia Becher 
 

 

 
     . Februar 2026 

 
 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 11. Februar 2026, Frage Nr. 289 
gestellt durch die Stadtverordnete Petra Vogt (SPD) 

Frage: 

 
Bei Wohnbauprojekten, vor allem den größeren, wurden bzw. werden in der Regel zahlreiche 

KfZ-Stellplätze in Tiefgaragen geschaffen, die dann exklusiv von den jeweiligen Mieterinnen 

und Mietern angemietet werden können. 

Ich frage den Magistrat: 

1. Wo besitzen die städtischen Wohnbaugesellschaften nichtöffentliche Tiefgaragen mit 

welcher Kapazität, in denen Mieterinnen und Mieter Stellplätze anmieten können? 

2. Zu welchem Anteil (%) sind diese Stellplätze tatsächlich vermietet? (Gern Stichtag) 

3. Wie bewerten die städtischen Wohnungsbaugesellschaften vor diesem Hintergrund die 

veränderten Anforderungen der Stellplatzsatzung? 

 

 

Die Frage der Stadtverordneten Vogt beantworte ich wie folgt: 

 
Zu Punkt 1 und 2: 
 
Die GWW/ GeWeGe als städtische Wohnbaugesellschaft besitzt die folgenden Tiefgaragen-
plätze mit der folgenden Kapazität, Stand 4. Februar 2026: 
 
Mitte:     403 TG Plätze   davon 10 frei 
Rheingauviertel/ Hollerborn:  80 TG Plätze   davon 8 frei 
Westend/ Bleichstr.   8 TG Plätze   davon 2 frei 
Nordost    142 TG Plätze   davon 16 frei 
Südost     553 TG Plätze   davon 35 frei. 
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In den Innenstadtbezirken gibt es somit 1.186 TG Plätze (von denen noch 71 zur Verfügung 
stehen) und eine Auslastung von 93,7 Prozent. 
 
In den Vororten ergeben sich die folgenden Zahlen: 
 
Biebrich:    266 TG Plätze   davon 63 frei 
Bierstadt:    17 TG Plätze   keine frei 
Dotzheim:    399 TG Plätze   davon 45 frei 
Erbenheim:    78 TG Plätzer   davon 2 frei 
Klarenthal:    33 TG Plätze   davon 2 frei 
Kloppenheim:    55 TG Plätze   davon 15 frei 
Schierstein:    280 TG Plätze   davon 46 frei. 
 
In den Vororten gibt es somit 1.128 TG Plätze (von denen noch 173 zur Verfügung stehen) 
und eine Auslastung von 83,6 Prozent. 
 
Für AKK stellen sich die Zahlen wie folgt dar: 
 
Mz-Kastel:    69 TG Plätze   davon 11 frei 
Mz-Kostheim:    378 TG Plätze   davon 22 frei. 
 
In AKK gibt es somit 447 TG Plätze (von denen noch 33 zur Verfügung stehen) und eine 
Auslastung von 92,6 Prozent. 
 
Die städtische Gesamtsumme beläuft sich auf 2.761 TG Plätze, davon 277 freie und 2.484 
vermietete. Das ergibt eine Auslastung von insgesamt 90 Prozent. 
 
Zu Punkt 3: 
 
Grundsätzlich bewertet die GWW / GeWeGe die Änderungen positiv. 
 
Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass moderne, flexible Stellplatznutzungen - wie z.B. 
das von der GWW / GeWeGe eingesetzt System ARRIVO - die Auslastung von Stellplatzan-
lagen erhöhen. Damit kann ein Mehrwert für die Mieterinnen und Mieter geschaffen werden, 
der die numerische Reduzierung der Stellplätze ausgleicht. 
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Dezernat I 
 

Der Magistrat 

 
 
Dezernat für Finanzen, Schule und 
Kultur 
 
Stadtrat Hendrik Schmehl 
 
 
 
 
 
11.02.2026     

 
 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 11.02.2026, Frage Nr. 294, gestellt 
durch den Stadtverordneten Achim Sprengard 

 
 
Frage:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss Nr. 0112 im 23. März 2023 die Einfüh-
rung eines öffentlich Transparenzregisters gestimmt. Dieses soll für Stvv-Mitglieder u.a. In-
formationen zu Funktionen, möglichen Interessenkonflikten, (Neben-)Tätigkeiten sowie Ge-
schäftsbeziehungen zur Landeshauptstadt Wiesbaden enthalten. Zusätzlich sollte geprüft 
werden, in welcher Form ein entsprechendes Register auch für Mitglieder des Magistrats un-
ter Berücksichtigung dienst- und arbeitsrechtlicher Rahmenbedingungen umgesetzt werden 
kann. Ziel des Beschlusses ist es, Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Vertrauen in kom-
munalpolitische Entscheidungen sowie in das Handeln der Stadt insgesamt zu stärken. 
 
Ich frage den Magistrat: 
 
Wie ist der aktuelle Sachstand bei der Umsetzung des Transparenzregisters für die Mitglie-
der der Stadtverordnetenversammlung sowie bei der Prüfung und ggf. Umsetzung eines ent-
sprechenden Registers für den Magistrat, und welche weiteren Schritte sind hierfür wann vor-
gesehen? 
 
 

 
Die Frage des Stadtverordneten Sprengard beantworte ich wie folgt: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss Nr. 0112 vom 23. März 2023 ein um-
fangreiches Aktions- und Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, welches u.a. in einem 
Expertenhearing und mehreren Sitzungen eines fraktionsübergreifenden Arbeitskreises mün-
dete. 
 
Als „Startpunkt“, so war es damals im Beschluss vorgesehen, stand ein Expertenhearing mit 
dem programmatischen Titel: „Good Governance: Vertrauen in die Stadtpolitik stärken – Gute 
Grundsätze und klare Regeln für nachvollziehbares städtisches Handeln.“ 
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Diskutiert und geprüft werden sollte in diesem Zusammenhang u.a. 
 

▪ ein Verhaltenskodex, 

▪ ein öffentlich zugängliches Transparenzregister für Stadtverordnete, Magistratsmit-

glieder, Amtsebene und die Leitungsebene städtischer Mehrheitsgesellschaften so-

wie  

▪ eine Risikoanalyse zur Korruptionsgefährdung. 

Das Expertenhearing mündete in die Einrichtung eines Arbeitskreises, welcher sich schwer-
punktmäßig der Erarbeitung eines Verhaltenskodex widmete. Als Ergebnis ist ein bemer-
kenswerter Verhaltenskodex entstanden, welcher heute - jedoch in einem anderen Tagesord-
nungspunkt – zur Debatte steht. 
 
Dem Aspekt der Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen eines umfangreichen Transpa-
renzregisters spielte hingegen in der Arbeit des Arbeitskreises keine dezidierte Rolle. Des-
halb wurde dieses Thema seitens des Magistrats zunächst nicht weiterverfolgt.   
 
Die ausstehende Prüfung des Sachverhaltes Transparenzregister habe ich am vergangenen 
Donnerstag über meine Kollegin Stadträtin Löbcke an das Rechtsamt mit der Bitte um Prü-
fung und Bewertung weitergeleitet. Zwischenzeitlich wurde zusätzlich auch das Personalamt 
mit einbezogen. Sobald die Prüfungen abgeschlossen sind, werde ich einen entsprechenden 
Bericht an die Gremien weiterleiten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Hendrik Schmehl 


